
 

 
 

Mitgliedsbeiträge 
 
 
Aufnahmegebühr, nur für aktive Mitglieder: 

Erwachsene       €     0,-- 
Jugendliche       €     0,-- 
 
Jahresbeitrag für aktive Mitglieder: 

Erwachsene       € 180,-- 
Jugendliche       €   90,-- 
 
Jahresbeitrag für Fördermitglieder:   €   30,-- 
Keine Berechtigung zur Nutzung der Bahn 
 
Beiträge im Dachverband DMC: 

Aufnahmegebühr, nur Erwachsene    €   10,-- 
Jahresbeitrag, Erwachsene     €   45,-- 
Jahresbeitrag Jugendliche     €     0,-- 
 
 

Besondere Regelungen: 
 
Familienbeitrag: 
Das älteste Familienmitglied bezahlt den vollen Beitrag und alle anderen 
Familienmitglieder nur die Hälfte. Ausgenommen von dieser Regelung sind 
Fördermitglieder und beitragsfreie Ehrenmitglieder. 
In Fällen von z.B. Neffe-Onkel-Beziehungen, Geschwistern oder Ähnlichem entscheidet 
der Vorstand über den Anspruch auf Familienbeitrag. 
Bei ausschließlich erwachsenen Familienmitgliedern mit Familienbeitragsanspruch wird ab 
dem folgenden Beitragseinzug der zu zahlende Jahresbeitrag gleichmäßig auf alle verteilt. 
 
Jugendmitglieder: 

Jugendliche, die Familienmitglied eines bereits aktiven erwachsenen Mitgliedes sind, oder 
gleichzeitig mit diesem eintreten, bezahlen keine Aufnahmegebühr. 
Jugendliche sind bis einschließlich in dem Jahr, in dem Sie 10 Jahre alt werden, vom 
Jahresbeitrag befreit. 
 
Fördermitglieder: 

Fördermitglieder, die sich im Verein tatkräftig engagieren oder besondere Leistungen für 
den Verein erbracht haben, können auf Vorstandsbeschluss vom Beitrag befreit und als 
Ehrenfördermitglieder geführt werden. 
Fördermitglieder bezahlen keine Aufnahmegebühr. Bei Aktivierung entscheidet der 
Vorstand über die Höhe der nachträglich zu entrichtenden Aufnahmegebühr unter 
Berücksichtigung der bisherigen Leistungen des Mitgliedes für den Verein. 
 
Beitrag im Beitrittsjahr: 
Im ersten Jahr wird der Beitrag anteilig anhand der 6 Monate in der Hauptsaison April bis 
September berechnet. Dies gilt ebenso bei der Reaktivierung von Fördermitgliedern unter 
Anrechnung des Fördermitgliedsbeitrages. Ein Neumitglied bezahlt also im Eintrittsjahr 
bei Eintritt von Januar bis April die Aufnahmegebühr und den vollen Jahresbeitrag, bei 
Eintritt ab Oktober nur noch die Aufnahmegebühr und dazwischen je verbleibendem 
angefangenen Monat die Aufnahmegebühr und 1/6 des Jahresbeitrages. 


